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§ 5 PatG
 PatG - Patentgesetz 1970

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2024

(1) Der erste Anmelder hat jedoch keinen Anspruch auf Erteilung des Patentes, wenn er nicht der Er nder oder dessen

Rechtsnachfolger ist oder wenn der wesentliche Inhalt seiner Anmeldung den Beschreibungen, Zeichnungen,

Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen oder einem von diesem angewendeten Verfahren ohne

dessen Einwilligung entnommen ist.

(2) Ist die Er ndung der Reihe nach von einem Er ndungsbesitzer dem anderen ohne Einwilligung entnommen

worden, so geht im Falle des Widerstreites der frühere Erfindungsbesitzer dem späteren vor.
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